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Impax Funds (Ireland) plc 
(die „Gesellschaft“) 

Eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach dem Recht Irlands 

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund 
(der „Fonds“) 

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält die wichtigsten Informationen über den Impax Environmental Markets (Ireland) 
Fund, einen Teilfonds der Impax Funds (Ireland) plc, die am 15. November 2004 in Irland unter der Registernummer 393658 als 
Umbrella-Fonds errichtet und am 3. Dezember 2004 gemäß den Vorschriften von 2003 zur Umsetzung der EG-Richtlinien über 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („European Communities (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) Regulations 2003“) (S.I. Nr. 211 von 2003) in der jeweils gültigen Fassung von der irischen 
Finanzaufsichtsbehörde (Irish Financial Services Regulatory Authority) zugelassen wurde.  

Potenzielle Anleger sollten den ausführlichen Verkaufsprospekt vom 28. April 2010 und den Zusatz für den Fonds  vom 28. April 
2010 lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie ihre Rechtsbeziehung zur 
Gesellschaft sind im ausführlichen Verkaufsprospekt festgelegt. 

Die Basiswährung des Fonds ist das Pfund Sterling. 

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern die Möglichkeit zu bieten, von dem rasanten und 
nachhaltigen Wachstum, das die Anlageverwaltungsgesellschaft in den Märkten für eine sauberere und 
effizientere Bereitstellung von Schlüsseldienstleistungen in den Bereichen Energie, Wasser und 
Abfallbeseitigung antizipiert, zu profitieren. 
 

Anlagepolitik: Zur Erreichung seines Ziels tätigt der Fonds überwiegend Anlagen in börsennotierten Unternehmen, die 
technologiebasierte Systeme, Produkte oder Dienstleistungen in Umweltmärkten anbieten, nutzen, einführen 
oder diesbezügliche Beratung anbieten. Dabei handelt es sich insbesondere um Unternehmen aus den 
Bereichen alternative Energien und Energieeffizienz, Wasseraufbereitung und Überwachung der 
Umweltverschmutzung sowie Abfalltechnik und Ressourcenmanagement („in Umweltmärkten tätige 
Unternehmen“).  
 

Risikoprofil: Eine ausführlichere Beschreibung der auf den Fonds zutreffenden Risikofaktoren ist im ausführlichen 
Verkaufsprospekt und im betreffenden Zusatz zum Fonds enthalten. 

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Wert von Anteilen sowohl fallen als auch steigen kann und 
dass sie den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück erhalten. Die Bewertungen von Unternehmen in 
den Umweltmärkten können auf dem aktuellen Niveau verharren oder fallen. Die staatliche Liberalisierung von 
Schlüsseldienstleistungen und zusätzliche Umweltgesetzgebung können sich verzögern, und die 
Technologiekosten in den Umweltmärkten können unter Umständen nicht weiter fallen oder wettbewerbsfähig 
bleiben. 

Infolge seiner Investitionen kann der Fonds weiteren Risiken unterliegen, darunter Wechselkursrisiken in Bezug auf 
die in anderen Währungen gehaltenen Vermögenswerte, steuerliche Risiken in Bezug auf in anderen 
Gerichtsbarkeiten angelegte Vermögenswerte sowie Risiken im Zusammenhang mit politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Faktoren, die sich auf die Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, auswirken können. 

Inflation führt zur Geldentwertung, unabhängig davon, ob Geld investiert ist oder nicht. Anleger sollten sich bewusst 
sein, dass der Wert ihrer Anteile inflationsbedingt sinken kann.  

Jede Änderung der steuerlichen Behandlung der Gesellschaft oder der Steuergesetzgebung kann den Wert von 
Anlagen, die die Gesellschaft hält, beeinträchtigen und die Fähigkeit der Gesellschaft verringern, für Anleger eine 
Rendite zu erwirtschaften. Wie bei allen Anlagen kann nicht zugesichert werden, dass die Besteuerungsgrundlage 
oder die geplante Besteuerungsgrundlage zum Zeitpunkt der Tätigung einer Anlage in der Gesellschaft auf 
unbestimmte Zeit fortbesteht. 
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Performance Data:  Dez 2004-
Dez 2005 

Dez 2005-
Dez 2006 

Dez 2006 – 
Dez 2007 

Dez 2007 – 
Dez 2008 

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund – 
Sterling ‘A’ Anteile 
 
Gesamtrendite 12 Monate in % 
 

19.7 21.4 16.8 -22.4 

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund – Euro 
‘A’ Anteile 
 
Gesamtrendite 12 Monate in % 
 

23 24.4 7.1 -41.1 

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund – US 
Dollar ‘A’ Anteile 
 
Gesamtrendite 12 Monate in % 
 

N/A 37.8 18.7 -44.0 

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund – 
Sterling ‘B’ Anteile 
 
Gesamtrendite 12 Monate in % 
 

19.3 20.9 16.1 -22.8 

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund – Euro 
‘B’ Anteile 
 
Gesamtrendite 12 Monate in % 
 

N/A 23 6.6 -41.4 

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund – US 
Dollar ‘B’ Anteile 
 
Gesamtrendite 12 Monate in % 
 

N/A 38.6 18.1 -44.2 

 

Profil des typischen 
Anlegers: 

Der Fonds richtet sich an Anleger, die durch eine Anlage an den Aktienmärkten ein mittel- bis langfristiges 
Kapitalwachstum anstreben. 
 

Ausschüttungspolitik: 
 

Der Nettobetrag sämtlicher realisierten und nicht realisierten Gewinne (abzüglich der nicht realisierten und 
realisierten Verluste) aus der Veräußerung von Anlagen kann ausgeschüttet werden. Da die Ausgaben des Fonds 
jedoch in erster Linie aus dem Ertrag zu begleichen sind, wird nicht damit gerechnet, dass der Fonds einen 
wesentlichen Nettoertrag aufweisen wird und Dividenden ausgeschüttet werden. Insofern Anleger keine andere 
Wahl treffen, werden Ausschüttungen in den Kauf weiterer Anteile (oder Bruchteile davon), soweit anwendbar, 
investiert. Anleger können bei der Verwaltungsstelle schriftlich den Erhalt von Barausschüttungen beantragen. 
Solche Barzahlungen erfolgen auf das vom Anleger im Antragsformular angegebene Konto. In diesem Falle wird 
das Unternehmen per 31. März in dem unmittelbar auf das Geschäftsjahresende, für das eine Dividende erklärt 
wurde, folgenden Jahr „ex-Dividende“ notiert, und die Ausschüttung wird an die zum Geschäftsschluss am 31. März 
des betreffenden Jahres im Register eingetragenen Anteilinhaber am oder vor dem 31. Mai ausgezahlt.  
 

Informationen für 
Anleger in der 
Schweiz 

1. Vertreter in der Schweiz 
Vertreter in der Schweiz ist die RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung 
Zürich, Badenerstrasse 567, Postfach 101, 8066 Zürich. 
 
2. Zahlstelle in der Schweiz 

Zahlstelle in der Schweiz ist die RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung 
Zürich, Badenerstrasse 567, Postfach 101, 8066 Zürich. 
 
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente 
Der ausführliche Prospekt, der vereinfachte Prospekt der Teilvermögen, die Statuten und die Jahres- und 
Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.  
 
4. Publikationen 
a) Die ausländische kollektive Kapitalanlage und ihr Teilvermögen betreffende Publikationen erfolgen in der 
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Schweiz im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und sowie auf der elektronischen Publikationsplattform 
der Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch).  

b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller 
ausgegebenen Anteilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen 
Publikationsplattform der Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) publiziert. Die Preise werden mindestens 
zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag bzw. dem nachfolgenden Bankwerktag) publiziert. 

  
5. Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen 
a) Jedes Portfolio kann Rückvergütungen an die folgenden institutionellen Anleger zahlen, die bei wirtschaftlicher 

Betrachtungsweise Anteile für Dritte halten: 
– Lebensversicherungsgesellschaften; 
– Pensionsfonds und andere Vorsorgeeinrichtungen; 
– Anlagestiftungen; 
– Schweizer Fondsleitungen; 
– ausländische Fondsleitungen und Fondsgesellschaften  
– Investmentgesellschaften. 

 
b) Darüber hinaus kann jedes Portfolio Bestandespflegekommissionen an die folgenden Vertriebsträger und -

partner zahlen: 
– Vertriebsträger, die von der Eidgenössischen Bankenkommission bewilligt wurden; 
– Fondsleitungen, Banken, Effektenhändler, die Schweizerische Post sowie Versicherungsgesellschaften; 
– Vertriebspartner, die Fondsanteile ausschliesslich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie 

platzieren; und   
– Vermögensverwalter. 

 
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und 
Gerichtsstand begründet  
 
Einhaltung der Vorschriften der Eidgenössischen Bankenkommission (Swiss Federal Banking Commission 

(„SFBC“))  

 
Die SFBC verlangt, dass mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Fonds (nach Abzug zusätzlich 
gehaltener liquider Mittel) in Umweltmärkten tätigen Unternehmen (wie nachstehend definiert) angelegt werden. Die 
Anlageverwaltungsgesellschaft bestätigt, dass der Fonds mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Fonds 
(nach Abzug zusätzlich gehaltener liquider Mittel) direkt in Umweltmärkten tätige Unternehmen gemäß der 
nachstehend beschriebenen Anlagepolitik investieren wird.  
Die Anlageverwaltungsgesellschaft bestätigt weiterhin, dass der Fonds die Anforderung der SFBC einhalten wird, 
wonach Anlagen in anderen Vermögenswerten als in den Umweltmärkten tätigen Unternehmen ein Drittel des 
Fondsvermögens (nach Abzug zusätzlich gehaltener liquider Mittel) nicht überschreiten dürfen. Anlagen des Fonds 
in anderen Vermögenswerten als in den Umweltmärkten tätigen Unternehmen sind gemäß der nachstehend 
beschriebenen Anlagepolitik auf folgende beschränkt: 
 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die entweder zur amtlichen Notierung an einer Börse in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Nicht-Mitgliedstaat der Europäischen Union zugelassen sind oder 
die an einem anderen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Nicht-Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, der geregelt, regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt 
werden und von Emittenten sind, die sich nicht als in den Umweltmärkten tätige Unternehmen qualifizieren; 

kürzlich ausgegebene Wertpapiere von Emittenten, die sich nicht als in den Umweltmärkten tätige Unternehmen 
qualifizieren, die binnen eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer Börse oder an einem anderen Markt (wie 
oben beschrieben) zugelassen werden; 

Geldmarktinstrumente, wie in den OGAW-Mitteilungen definiert, von Emittenten, die sich nicht als in den 
Umweltmärkten tätige Unternehmen qualifizieren, und die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden; 

- Anteile von OGAW; 

- Anteile von Nicht-OGAW, wie im Leitfaden 2/03 der Finanzaufsichtsbehörde aufgeführt; 

- Einlagen bei Kreditinstituten, wie in den OGAW-Mitteilungen vorgeschrieben. 
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Die SFBC erlaubt Investitionen von bis zu 30 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds in Einrichtungen für 
gemeinsame Anlagen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft bestätigt, dass der Fonds derzeit keine Anlagen in 
Einrichtungen für gemeinsame Anlagen plant. Sollte der Fonds beschließen, künftig in Einrichtungen für 
gemeinsame Anlagen zu investieren (nach vorheriger Einholung der Genehmigung der Anteilinhaber), wird der 
Verkaufsprospekt entsprechend aktualisiert. Solche Anlagen sind auf 20 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds 
beschränkt. 
 
Der Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt und die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte 
sowie jegliche weiteren Informationen sind kostenlos vom Vertreter erhältlich. Der Nettoinventarwert pro Anteil der 
Fonds „exkl. Provision“ werden auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) 
an jedem Tag veröffentlicht, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, jedoch mindestens 
zweimal im Monat, am ersten und dritten Montag (bzw. dem darauffolgenden Bankarbeitstag). 
 
Alle Mitteilungen an Anteilinhaber in der Schweiz, ob gemäß dem geltenden Schweizer Recht oder nach 
Einschätzung der Verwaltungsratsmitglieder erforderlich, werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf der 
elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. 

Gebühren und 
Aufwendungen: 

Transaktionskosten Anteile der Klasse ‘A’ Anteile der Klasse ‘B’ 

 Maximale Zeichnungsgebühr 1% 5% 
 Maximale Umtauschgebühr Keine Keine 
 Maximale Rücknahmegebühr keine keine 
    
 Jährliche Betriebskosten   
 Anlageverwaltungsgebühr 1% des NIW 1,5% des NIW 
 Verwaltungsgebühr €40.500 €40.500 
 Depotgebühr 

(jährliche Mindestgebühr von €15.000) 
Zwischen 0,06% - 0,80%  

des NIW 
Zwischen 0,06% - 0,80%  

des NIW 
 Erfolgshonorar keine keine 
 

Portfolioumschlag (Portfolio Turnover Rate) und Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) 

 
Anteilsklasse 

 
EUR ‘A’ 

 
GBP ‘A’ 

 
USD ‘A’ 

 
EUR ‘B’ 

 
GBP ‘A’ 

 
USD ‘A’ 

Gesamtkostenquote 1,26% 1,26% 1,26% 1,76% 1,76% 1,76% 
 

 Portfolioumschlag 20,8% 
 

Die Portfolio Turnover Rate / Total Expense Ratio für frühere Jahre ist auf Anfrage bei Impax Asset Management 
Limited erhältlich. 

Die vorhandenen Transaktionskosten für das Jahr bis zum 31. Dezember 2008 (welche nicht in den jährlichen, 
oben beschriebenen Geschäftsauslagen enthalten sind) beliefen sich auf GBP£ 88,612. 

Die Gesellschaft wird alle an die Anlageverwaltungsgesellschaft, die Verwaltungsstelle und die Depotbank zu 
zahlenden Auslagen (einschließlich MwSt.) begleichen. 

 
Besteuerung: Die folgende Zusammenfassung von bestimmten relevanten steuerlichen Bestimmungen basiert auf der 

derzeitigen Gesetzeslage und Rechtspraxis und stellt keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Sie 
erhebt keinen Anspruch, alle steuerrechtlichen Konsequenzen zu behandeln, die für die Gesellschaft 
oder alle Kategorien von Anlegern, von denen einige mitunter besonderen Regelungen unterliegen, 
gelten. Anteilinhaber und potenzielle Anleger sollten sich bei ihren professionellen Beratern danach 
erkundigen, welche steuerrechtlichen und sonstigen Folgen ihnen nach den Gesetzen des Landes, in 
dem sie ansässig sind, ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort haben oder dessen 
Staatsbürger sie sind, und in Anbetracht ihrer persönlichen Situation durch den Kauf, den Besitz, den 
Verkauf, den Umtausch oder sonstige Geschäfte mit Anteilen der Gesellschaft entstehen. 

Die Gesellschaft: Es ist beabsichtigt, dass die Gesellschaft als steuerrechtlich in Irland ansässig gilt. Die 
Gesellschaft unterliegt für ihre relevanten Erträge oder Gewinne nicht der irischen Steuer. Es entstehen keine 
Verbindlichkeiten im Hinblick auf die irische Kapitalsteuer oder Stempelsteuer in Zusammenhang mit der 
Ausgabe, der Wiederausgabe, der Übertragung, dem Rückkauf oder der Rücknahme von Anteilen der 
Gesellschaft. Es könnte der Fall eintreten, dass die Gesellschaft nicht von der Reduzierung des 
Quellensteuersatzes profitiert, die aufgrund geltender Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und 
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anderen Ländern vorgesehen ist. 

Anteilinhaber: Anteilinhaber, die in Irland ansässig und von der Steuerpflicht befreit sind, und Anteilinhaber, die 
nicht steuerrechtlich in Irland ansässig sind und eine entsprechende Erklärung abgegeben haben, unterliegen 
nicht der irischen Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalgewinnsteuer oder Quellensteuer in 
Zusammenhang mit von der Gesellschaft vorgenommenen Ausschüttungen oder in Zusammenhang mit 
Veräußerungen oder Rücknahmen von Anteilen, sofern diese Anteile nicht in Verbindung mit einem in Irland 
durch eine Niederlassung oder Vertretung betriebenen Gewerbe oder Geschäft gehalten werden. Beim 
Umtausch von Anteilen eines Fonds in Anteile eines anderen Fonds fallen keine Steuern an. 

Anteilinhaber, die steuerrechtlich in Irland ansässig sind oder dort ihren ständigen Wohnsitz haben, unterliegen 
dem Abzug der Quellensteuer zum Steuersatz von 25% zuzüglich einer zusätzlichen Abgabe von 3% auf die 
Differenz zwischen dem an den Anteilinhaber zahlbaren Betrag abzüglich des von ihm investierten Betrags. 
Besteht das steuerpflichtige Ereignis nicht in einer Ausschüttung, die jährlich oder häufiger erfolgt, ist in Irland 
Einkommenssteuer zum Steuersatz von 28% zu zahlen. Diese Quellensteuer wird durch die Gesellschaft auf von 
ihr getätigte Ausschüttungen oder in Zusammenhang mit der Veräußerung, der Rücknahme, der Annullierung, 
dem Rückkauf oder der Übertragung von Anteilen in Abzug gebracht. 

Nähere Angaben sind im Abschnitt „Besteuerung“ im ausführlichen Verkaufsprospekt enthalten. 
 

Veröffentlichung des 
Anteilspreises: 

Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds wird täglich in der Financial Times und in anderen Medien, die der 
Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt, veröffentlicht und ist darüber hinaus bei der Verwaltungsstelle erhältlich. 
Britische Anleger können den Nettoinventarwert pro Anteil auch vom UK Facilities Agent erfahren. 
 

Kauf/Verkauf von 
Anteilen: 

Anleger können Anteile am Fonds täglich direkt kaufen, verkaufen oder umtauschen bei: 
RBC Dexia Investor Services Ireland Limited 
George’s Quay House 
43 Townsend Street 
Dublin 2, Irland 
Tel.: (+353) 1 613 0400 
Fax: (+353) 1 613 0445 
Der Mindestzeichnungsbetrag für Anteile der Klasse ‘A’ beträgt 500.000 GBP oder den Gegenwert in EUR/USD, 
und der Mindestzeichnungsbetrag für Anteile der Klasse ‘B’ beträgt 1.000 GBP oder den Gegenwert in EUR/USD. 

Zusätzliche wichtige 
Informationen: 

Verwaltungsgesellschaft: Impax Funds (Ireland) plc 
Promoter,  
Anlageverwaltungsgesellschaft: Impax Asset Management Limited, Mezzanine Floor, Pegasus House, 

37-43 Sackville Street, 
& UK Facilities Agent: London, W1S 3EH, Vereinigtes Königreich  
Verwaltungsrat: Padraic O’Connor (Vorsitzender), David Kempton, Mike Kirby, Louis 

FitzGerald 
Irische Rechtsberater: McCann FitzGerald, Irland 
Depotbank: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin 
Verwaltungsstelle: RBC Dexia Investor Services Ireland Limited 
Abschlussprüfer: Ernst & Young, Irland 
Sponsor für die Notierung: McCann FitzGerald Listing Services Limited 
Aufsichtsbehörde: Financial Regulator, Irland (www.financialregulator.ie) 

Zusätzliche Informationen und Exemplare des ausführlichen Verkaufsprospekts sowie des jüngsten Jahres- und 
Halbjahresberichts sind (kostenlos) erhältlich bei: 

Impax Asset Management plc  
Mezzanine Floor, Pegasus House, 37-43 Sackville Street, London, W1S 3EH, Vereinigtes Königreich 
Tel.: 44 (0) 20 7434 1122 Fax: 44 (0) 20 7437 1245 E-Mail: info@impax.co.uk 
Internet: www.impax.co.uk 
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Für Impax Funds (Ireland) plc: ________________________________ 
 
 
 ________________________________ 
 
Für RBC Dexia Investor Services  
Bank S.A., Dublin Branch ________________________________ 
 
 
 ________________________________ 
 
Für RBC Dexia Investor Services 
Bank S.A., Esch-sur-Alzette, 
Zweigniederlassung Zürich ________________________________ 
 
 
 ________________________________ 
 


